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eine schier unglaubliche Vorstellung, was 
mit einem Blasorchester alles möglich ist.
In der nunmehr übersichtlichen Ausstel-
lungshalle stellen knapp 400 Firmen und 
Institutionen sich und ihre Produkte vor. 
Der halbe Raum ist belegt mit Instrumen-
tenherstellern und -händlern. Im anderen 
Teil präsentieren sich Notenverlage, Uni-
versitäten, Militärbands usw. 
Als Aufnahmefirma der Midwest Konzerte 
(CD und DVD) bietet Mark Records eine 
riesige Auswahl dieser Produktionen relativ 
preisgünstig an. Das Musik-Label NAXOS 
stellt ihre neue Blasmusik-Serie vor und 
übergibt mir kostenlos die aktuellsten CD-
Aufnahmen. Die deutsche Sprache ist hier 

kaum zu vernehmen. Hörig werde ich hier 
an drei österreichischen Ständen: IGEB mit 
ihrem Chef Dr. Bernhard Habla, MID 
EUROPE mit ihrem künstlerischen Leiter 
Prof. Johann Mösenbichler an der Spitze 
und KLIMENT-Verlag, jedoch ohne ihre 
Chefin, mitbetreut von Heli Schwaiger 
(notendatenbank.net).
Jeden Tag am späten Abend kehre ich mit 
überwältigenden Eindrücken in mein 
Hotel zurück und versuche, diese bestmög-
lichst zu verarbeiten und zu konservieren. 
Während des Rückfluges manifestiert sich 
immer mehr der Gedanke: innerhalb der 
nächsten fünf Jahre wird sich in Chicago 
wieder ein Exote sehen lassen.

Musik als Heilmittel
Das neue Musiktherapiegesetz

Manfred König

Musik ist untrennbar mit der kulturellen 
Entwicklung der Menschheit verbunden 
und wird seit jeher als „Heilmittel“ genutzt. 
Überlieferungen zur Verwobenheit von 
Musik und Heilkunst bestehen in allen Kul-
turen. Erst mit der Entwicklung der natur-
wissenschaftlichen Medizin ab 1700 trat die 
Musik in der Heilkunde stark in den Hin-
tergrund. Damit begann gleichzeitig die 
Professionalisierung der Musiktherapie im 
20. Jh. als eigene Berufsgruppe.
In der musiktherapeutischen Ausbildung 
kommt Österreich eine Vorreiterrolle in 
Europa zu. Seit 1959 besteht in Wien eine 
akademische Musiktherapieausbildung, 
zunächst als Sonderlehrgang für Musikheil-
kunde, ab 2003 als Diplomstudium. 
Ergänzt wird diese Vorreiterrolle durch die 
Musikwirkungsforschung Herbert von 

Karajans in Salzburg und der von ihm 
gegründeten Stiftung „Forschungsinstitut 
für experimentelle Musikpsychologie“.
1984 wurde der österreichische Berufsver-
band der MusiktherapeutInnen (ÖBM) 
gegründet. In mehrjährigen Verhandlungen 
mit Vertretern der Medizinberufe und des 
öffentlichen Gesundheitswesens über die 
Notwendigkeit zur Schaffung rechtlicher 
Rahmenbedingungen für Musiktherapie als 
ganzheitliches Heilbehandlungskonzept hat 
das österreichische Parlament in Umsetzung 
der EU-Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen das 
Musiktherapiegesetz mit Wirkung vom 
1. Juli 2009 beschlossen (BGBl I, 93/08). 
In seinen 39 Paragraphen regelt das Musik-
therapiegesetz die berufsmäßige Ausübung 
der Musiktherapie samt Ausbildung, Be
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rufsberechtigung, Musiktherapeutenliste, 
Berufs- und Meldepflichten sowie Versiche-
rung, Werbebeschränkung und Strafbestim-
mungen. Musiktherapie ist demnach nicht 
Bestandteil der Medizin oder Psychothera-
pie, sondern ein eigenständiges Berufsfeld 
zur bewussten und geplanten Behandlung 
von Leidenszuständen mit musikalischen 
Mitteln im Rahmen einer therapeutischen 
Beziehung. Nach der Berufsbeschreibung 
des § 6 ist Musiktherapie eine eigenständige 
wissenschaftlich-künstlicherisch-kreative 
und ausdrucksfördernde Therapieform. Sie 
umfasst die bewusste und geplante Behand-
lung von Menschen, insbesondere mit emo-
tional, somatisch, intellektuell oder sozial 
bedingten Verhaltensstörungen und Lei-
denszuständen, durch den Einsatz musikali-
scher Mittel in einer therapeutischen Bezie-
hung. Behandlungsziel ist das Vorbeugen, 
Mildern oder Beseitigen von Symptomen, 
die Änderung behandlungsbedürftiger Ver-
haltensweisen und Einstellungen sowie die 
Förderung, Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der Gesundheit des (der) Behandelten.
Zweck der Musiktherapie ist daher die Prä-
vention einschließlich Gesundheitsförde-
rung, die Behandlung akuter oder chroni-
scher Erkrankungen, Rehabilitation, Förde-
rung sozialer Kompetenzen einschließlich 
Supervision sowie Lehre und Forschung. 
Musiktherapie bietet Hilfe mit wissen-
schaftlich nachgewiesenen Erfolgen, insbe-
sondere für Menschen mit Psychosen und 
Persönlichkeitsentwicklungsstörungen sowie 
psychogenen bzw. psychosomatischen Stö-
rungen oder Erkrankungen, für verhaltens
auffällige Kinder und Jugendliche, Men-
schen mit Krebserkrankungen, neuropatho-
logischen oder neurologisch relevanten 
Hirnveränderungen, Komapatienten, Sucht
kranke oder Behinderte. 
Ein zweistufiges Ausbildungssystem an einer 
österreichischen Fachhochschule oder Uni-
versität berechtigt wahlweise zur eigen- oder 
mitverantwortlichen Berufsausübung der 
Musiktherapie. Damit soll die Qualitätssi-

cherung gemäß dem Gesundheitsqualitäts-
gesetz 2004 im Bereich der psychosozialen 
Gesundheitsversorgung gegeben sein. Ande-
ren Berufsgruppen als Musiktherapeuten ist 
die berufsmäßige Ausübung der Musikthe-
rapie untersagt. Damit bleibt die allfällige 
Verwendung musiktherapeutischer Techni-
ken im Rahmen der Ausübung eines ande-
ren Berufes weiterhin erlaubt, da der 
Gesetzgeber keinen Tätigkeitsvorbehalt nor-
mieren wollte, sondern einen bloßen Be
rufsvorbehalt.
Die eigenverantwortliche Berufsausübung 
der Musiktherapie kann freiberuflich oder 
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erfol-
gen. Zur Behandlung akuter oder chroni-
scher Erkrankungen oder Rehabilitation ist 
die Zuweisung durch (Zahn)-Arzt, klini-
schen Psychologen oder Psychotherapeuten 
erforderlich bzw. nach deren Anordnung die 
mitverantwortliche Berufsausübung als 
ArbeiternehmerIn unter Aufsicht eine(r)s 
eigenverantwortlichen MusiktherapeutIn.
Alle zur Berufsausübung der Musiktherapie 
berechtigten Personen müssen sich vor 
Tätigkeitsbeginn beim Gesundheitsminis
terium anmelden und werden sodann in die 
Musiktherapeutenliste eingetragen. Diese 
Registrierung ist Voraussetzung für die Auf-
nahme der Berufsausübung. Neben der 
Eigenberechtigung, gesundheitlicher Eig-
nung sowie Vertrauenswürdigkeit ist ein 
Ausbildungsnachweis durch österreichische 
Hochschuldiplome oder ein als gleichwertig 
anerkannter ausländischer Studienabschluss 
bzw. sonstiger musiktherapeutischer Quali-
fikationsnachweis aus dem EWR oder der 
Schweiz vorzulegen. Bei Fehlen einer Ein-
tragungsvoraussetzung erfolgt bescheidmä-
ßige Versagung durch das Gesundheitsminis- 
terium. Die Berufsberechtigung als Musik-
therapeutIn umfasst die Pflicht zur jährli-
chen Fortbildung und zur Aufklärung der 
Behandelten über Ablauf, Risiken und 
Kosten der Behandlung sowie zur Doku-
mentation über jede musiktherapeutische 
Behandlung und zur Verschwiegenheit.


